
Zweitens ist eine weitgehende Übereinstimmung mit den in 
der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsgrundsätzen 
zu sichern, um von Anfang an zwischen den zukünftigen Län
dern der DDR und den Ländern der Bundesrepublik ein mög
lichst hohes Maß an Homogenität zu erreichen.

Das findet seinen Ausdruck darin, daß sich die im Gesetzent
wurf vorgesehene Kompetenzverteilung und föderale Umwand
lung wesentlich am Grundgesetz der Bundesrepublik orientie
ren.

Drittens schließlich sind für ausgewählte Gebiete Übergangs
regelungen bis zur Einheit Deutschlands unumgänglich, die den 
gegenwärtigen Bedingungen in unserem Lande Rechnung tra
gen. Diese Übergangsregelungen weisen in den §§ 11 und 19 des 
vorliegenden Entwurfs der Republik größere Gesetzgebungsbe
fugnis und erweiterte Verwaltungsrechte zu, als in der Bundes
republik grundsätzlich verankert sind.

Sie haben zeitlich begrenzte Gesetzeskraft und sind mit der 
Einheit Deutschlands neu zu fassen.

Das gilt ebenso für den § 21, der die Mitspracherechte der Län
der an der Gesetzgebung der Republik garantiert. Die Regierung 
geht davon aus, daß die Länder der DDR nach der Vereinigung 
Deutschlands Mitglieder im bestehenden Bundesrat sein wer
den und hält deshalb bis zu diesem Zeitpunkt die Bildung einer 
eigenständigen Länderkammer der DDR nicht für zweckmäßig 
md erforderlich.

Diesen drei Grundsätzen folgt der Gesetzentwurf. Er schafft 
damit zugleich den Rechtsrahmen für die künftige Landesver
fassung.

Meine Damen und Herren! Werte Abgeordnete! Mit dem Län
dereinführungsgesetz steht vor dem Parlament zugleich die 
Aussage, über die räumliche Gestalt der Länder zu entscheiden. 
Diese Frage bestimmte in den zurückliegenden Monaten und 
Wochen zum Teil auch sehr emotional die öffentliche Diskus
sion.

Der Regierung liegen weit über 2 000 Zuschriften von Bürgern, 
politischen und gesellschaftlichen Organisationen, Leitungsgre
mien verschiedener Parteien, Kirchenleitungen und Wissen
schaftlern vor, darunter nicht wenige auch aus der Bundesrepu
blik.

Zahlreiche Aussprachen dazu beförderten das Verständnis für 
die Länderproblematik, machten aber auch klar, daß nicht jedem 
Anliegen Rechnung getragen werden konnte. Der Gesetzent
wurf sieht vor, die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Branden
burg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen durch angenä- 

erte Zusammenführung vorhandener Bezirksterritorien zu bil- 
den.

Er folgt damit nicht dem vielfach geäußerten Wunsch nach 
Wiederherstellung der sogenannten „alten“ Länder in der Raum
struktur von 1946 bis 1952. Hauptgrund ist, daß mit der Bezirks
bildung im Jahre 1952 eine Kreisreform die ehemals bestehen
den Landkreise erheblich verändert hat.

Länder in der bis 1952 bestehenden Gestalt einzurichten, wür
de heute bedeuten, daß 32 bestehende Landkreise mit 1278 Städ
ten und Gemeinden und fast 2 Mio Einwohnern zergliedert und 
aufgeteilt werden und aufhören zu existieren. Ergebnis wäre ei
ne republikweite Kreisreform mit der Konsequenz, die am 6. Mai 
dieses Jahres erstmals frei und demokratisch gewählten Kreista
ge aufzulösen.

Das widerspricht den Gesichtspunkten politischer Vernunft 
ebenso wie den Grundsätzen demokratischer Rechtsstaatlich
keit.

Die Regierung vertritt jedoch den Standpunkt, daß im Gegen
satz zu den zentral administrativen Strukturentscheidungen der 
Jahre 1946 und 1952 Bevölkerungswünschen in möglichem Maße 
vor der endgültigen Entscheidung über die Raumstruktur der 
künftigen Länder Rechnung getragen werden sollte.

In 15 Kreisen, die mit dem gesamten Kreisgebiet oder zumin
dest mit dem größten Teil 1952 einem anderen Land zugehörten, 
als das mit der jetzigen Bezirkszuordnung der Fall wäre, erfolg
ten bzw. erfolgen zur Zeit deshalb in Übereinstimmung mit den 
neugewählten Landräten Bürgerbefragungen.

In deren Ergebnis werden die Kreistage als demokratisch ge
wählte und legitimierte Vertretungskörperschaften dieser Bür
ger Anträge zur Zuordnung an die Regierung richten.

Der Ministerrat schlägt der Volkskammer vor, diese Anträge 
der Kreistage bei der zu beschließenden Gesetzesfestlegung der 
künftigen Länder zu berücksichtigen. Darüber hinaus vorhan
dene Forderungen und Wünsche einzelner Städte und Gemein
den aus anderen Kreisen sollten nach der Länderbildung durch 
die Landesregierung aufgegriffen werden und, wo zweckmäßig, 
durch entsprechende Länderverträge zu Gebietskorrekturen 
führen. Es wäre zu begrüßen, wenn das bis Ende 1991 abge
schlossen würde.

Die Ihnen, verehrte Abgeordnete, vorgeschlagene Bildung 
von fünf Ländern ist das Ergebnis gründlicher Erwägungen viel
fältiger politischer, ökonomischer, juristischer und ethnischer 
Gesichtspunkte einschließlich sozialer und kultureller Faktoren 
der künftigen Einordnung in den gesamtdeutschen Rahmen. Es 
ist keine vordergründige Scheinlösung, die viel Geld und Zeit ko
stet, wie es gestern im „ND“ zu lesen war, was Politiker der BRD 
gesagt haben sollen. Wir sind uns nach eingehenden Abstim
mungen und Konsultationen mit den zuständigen Politikern dar
über einig, daß die Bildung von fünf Ländern aus vorwiegend 
wirtschaftlicher Betrachtungsweise und auch mit einem Blick 
auf ein europäisches Deutschland sicherlich nicht die optimalste 
Lösung ist. Sie ist aber die im jetzigen Zeitraum einzig machbare 
Lösung, auf die sich die Mehrzahl der Bevölkerung vorbereitet 
und eingestellt hat.

Im Vorfeld der Gesetzesvorlage lagen der Regierung Vor
schläge zur Errichtung von 2 bis 11 Ländern auf dem Tisch. Da
bei berücksichtigten die Vorschläge, die weniger als fünf Länder 
vorsahen, vorrangig die Bevölkerungszahl, die Fläche und die 
wirtschaftliche Zweckmäßigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der 
künftigen Länder, aber auch bestehende funktionale und organi
satorische Beziehungen in Ballungsgebieten, z. B. im Wirt
schaftsraum Leipzig, Halle, Bitterfeld, Merseburg, Dessau.

Vorschläge, die mehr als fünf Länder anstrebten, so auch eines 
Landes Vorpommern oder eines Landes Lausitz, waren überwie
gend von der Heimat- und Regionalverbundenheit der Bevölke
rung, von ethnischen Aspekten, von kultureller Identität der 
Bürger mit bestimmten Regionen oder von regionalen ge
schichtlichen Eigenheiten, die oft weit in vergangene Jahrzehn
te reichten, geprägt.

Alle diese Gesichtspunkte haben jeder für sich ihre Berechti
gung und wurden von der Regierung entsprechend beachtet.

Von ausschlaggebender Bedeutung für den Regierungsvor
schlag ist jedoch die von einer breiten Öffentlichkeit erhobene 
Forderung zur Herstellung von fünf Ländern sowie die Notwen
digkeit, die Länderbildung in diesem Jahr mit vertretbarem ge
sellschaftlichen und finanziellen Aufwand zu realisieren. Dabei 
sollten im Rahmen der künftigen Länder alle Möglichkeiten 
einer regionalen bzw. kulturellen Autonomie der Bürger Vor
pommerns und der sorbischen Bevölkerung ausgeschöpft wer
den. Einer grundsätzlichen Neugestaltung der Länder Deutsch
lands nach erfolgter Vereinigung steht die jetzige Länderbil
dung im Territorium der DDR nicht entgegen.

In diesem Zusammenhang, verehrte Abgeordnete, muß dar
auf verwiesen werden, daß das Territorium von Berlin (Ost) 
nicht in die Länder einbezogen ist. Die jetzige Hauptstadt der 
DDR erhält mit dem Ländereinführungsgesetz einen Status mit 
Landesbefugnissen.

Nach der Vereinigung beider Teile Berlins, die eingebunden 
ist in den gesamtdeutschen Vereinigungsprozeß, muß über die 
künftige Stellung Berlins als eigenes Bundesland oder als Teil 
eines Landes Brandenburg-Berlin entschieden werden. Diese
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